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I. 

2160 
Zulassung 

als Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres 
Bek. d. Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport - 313-3.6056.02.01.02 
v.16.5.2011 

Die Bek. d. Ministeriums für Generationen, Familie, 
Frauen und Integration v. 28.11. 2005 (SMBl. NRW. 
2160) wird folgt geändert: 

Ziffer 1. wird wie folgt geändert: 

1. 
Bei dem Träger "Bundesverband privater Anbieter sozi­
aler Dienste e.V." wird das Datum ,,30. April 2011" 
durch das Datum ,,30. August 2012" ersetzt. 

2. 
Nach dem Träger "Bundesverband Ambulante Dienste 
und Stationäre Einrichtungen e.V." wird der Träger "Ev. 
Diakonieverein Berlin-Zehlendorf e.V., Sitz Berlin (am 
29. April 2011) befristet bis zum 31. August 2014" einge­
fügt. 

3. 
Nach dem Träger "Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit 
Bildung Kultur NRW e.V." wird der Träger "Lebenshilfe 
für Menschen mit geistiger Behinderung, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e.V., Sitz Hürth (am 24. März 2011) 
befristet bis zum 31. August 2014" eingefügt. 

4. 
Nach dem Träger "Stiftung Bethel in den v. Bodel­
schwinghschen Stiftungen Bethel" wird der Träger 
"Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft 
(tfjbg) gGmbH, Sitz Berlin (am 28. Februar 2011) befris­
tet bis zum 31. August 2014" eingefügt. 
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Kinder- und Jugendförderplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

2011 - 2015 (KJFP NRW) 
Bek. des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport v. 10.6.2011 

Kinder- und Jugendförderplan gemäß § 9 des Dritten 
Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfe­
gesetzes, Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Ju­
gendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Ju­
gendschutzes - Kinder- und Jugendförderungsgesetz 
(3. AG-KJHG - KJFöG) vom 12. Oktober 2004 (GV. 
NRW. S. 572), geändert durch Artikel 2 Nummer 5 des 
Gesetzes vom 23. Mai 2006 (GV. NRW. S. 197). 

1. 
Grundlagen der Förderung 

Das Kinder- und Jugendförderungsgesetz verpflichtet 
das Land Nordrhein-Westfalen, für jede Legislaturperi­
ode einen Kinder- und Jugendförderplan aufzustellen. 
Dabei sollen die Ziele und Aufgaben der Kinder- und 
Jugendförderung auf Landesebene beschrieben sowie 
Näheres zur Förderung ausgeführt werden. Mit diesem 
Kinder- und Jugendförderplan kommt das Land Nord­
rhein-Westfalen dieser Verpflichtung nach. 

Diesem Kinder- und Jugendförderplan liegt die Erkenntnis 
zugrunde, dass die Bildung an Lernorten außerhalb von 
Schule an Bedeutung gewinnt. Diese werden wichtiger für 
das Erlernen und Einüben der Kompetenzen, die zukünftig 
wesentliche Voraussetzungen für die Integration in Arbeit 
und Gesellschaft sind. Soziale, interkulturelle und Gender­
kompetenzen, kulturelle und politische Bildung, Medien­
kompetenzen und die Befähigung zur Teilhabe an und Ge­
staltung der Gesellschaft sowie der Gedanke der Inklusion 
sind wesentliche Elemente, die zur Lebensbildung und zur 
Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen beitragen. 

Sie bilden die Grundlage für unsere demokratische Gesell­
schaft und deren Weiterentwicklung. 

Es ist die Aufgabe der öffentlichen und freien Träger der 
Kinder- und Jugendarbeit, diese Lernorte der LE~bensbil­
dung zu schaffen und attraktiv sowie sachgerecht auszu­
statten. Das Land Nordrhein-Westfalen hat nach § 82 des 
Sozialgesetzbuches Teil VIII (SGB VIII) die Aufgabe, die 
Tätigkeit der Träger der freien und öffentlichen Jugend­
hilfe und die Weiterentwicklung der Jugendhilfe anzure­
gen und zu fördern. Dementsprechend sind Vielfalt und 
Pluralität zentrale Grundprinzipien der Landesförderung. 
Der Kinder- und Jugendförderplan ist das Instrument des 
Landes zur Erfüllung seiner Aufgaben auf dem Gebiet der 
Kinder- und Jugendarbeit. Die Sicherung der jugendpoli­
tischen Infrastruktur ist eine Gemeinschaftsaufgabe von 
Land und Kommunen. Die Landesförderung bezieht sich 
dabei zum einen auf die Förderung landesweiter Träger 
und Zusammenschlüsse, sowie zum anderen auf die Un­
terstützung lokal bezogener Projekte und Ansätze. 

Mit dem Kinder- und Jugendförderplan sollen folgende 
Zielstellungen erreicht werden: 

Erstens: 
Die Infrastruktur der Kinder- und Jugendarbeit wird 
mit den hierfür vorgesehenen Fördermitteln gesichert. 
Dabei werden auch erstmals die bisher im Rahmen der 
Projektförderung finanzierten Angebote in wichtigen 
Förderschwerpunkten als Infrastruktur abgesichert. Das 
Land Nordrhein-Westfalen verspricht sich hiervon neue 
und zusätzliche Impulse für die fachpolitische Weiter­
entwicklung. 

Zweitens: 
Das Land Nordrhein-Westfalen schafft neue Handlungs­
spielräume in den Bereichen, in denen wesentliche fach­
politische Handlungsbedarfe bestehen: 

- Ausbau der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von 
Jugendhilfe, Schulen und anderen Bildungsträgern, 

- Förderung der kulturellen Bildung junger Menschen, 

- Stärkung der Medienkompetenz junger Menschen, 

- Förderung der Integration von Jugendlichen mit Mig-
ra tionshin tergrund, 

- Unterstützung sozial benachteiligter Jugendlicher, 

- Förderung von Jugendlichen mit Behinderungen, 

- Prävention von Benachteiligungslagen. 

Um hier zu nachhaltigen Ergebnissen zu kommen, wer­
den die Mittel für Projekte im Kinder- und Jugendför­
derplan deutlich erhöht. 

Drittens: 
Das Land Nordrhein-Westfalen profiliert die Kinder­
und Jugendarbeit wieder als ein Politikfeld, das einen 
eigenständigen Beitrag für ein gelingendes Aufwachsen 
von Kindern und Jugendlichen leistet sowie zur Weiter­
entwicklung unserer Gesellschaft beiträgt. Dies wird er­
reicht mit den formulierten Schwerpunktsetzungen und 
mit der Bereitstellung von jährlich 100.225.700 € für den 
Kinder- und Jugendförderplan bis zum Jahr 2015. 

2. 
Zielgruppen 

Gemäß § 3 des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes 
richten sich die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe 
vor allem an alle jungen Menschen im Alter vom 6. bis 
zum 21. Lebensjahr. Darüber hinaus sollen bei besonde­
ren Angeboten und Maßnahmen grundsätzlich auch 
junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr einbezogen wer­
den (§ 7 SGB VIII). Die Angebote des Kinder- und Ju­
gendförderplans richten sich insbesondere auch an be­
nachteiligte Kinder und Jugendliche und junge Men­
schen mit Behinderungen. Darüber hinaus können alle 
Angebote auch ältere Menschen als Teil der Zielgruppe 
haben, soweit es sich um Projekte mit intergenerativem 
Schwerpunkt handelt. 

3. 
Ziele der Förderung 

Der Kinder- und Jugendförderplan für die laufende Le­
gislaturperiode bis 2015 ist vor allem von dem Ziel ge-
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prägt, den Aspekt der Bildung im Rahmen der Jugendar­
beit und Jugendsozialarbeit stärker herauszustellen. 

3.1 
Junge Menschen sollen auch weiterhin vor Ort Angebote 
der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit sowie 
des erzieherischen Kinder-. und Jugendschutzes vorfin­
den und nutzen können. Sie benötigen diese Angebote 
für ein gelingendes Aufwachsen. Die Angebote unter­
stützenihre Bildungsprozesse. Das Land Nord­
rhein-Westfalen sieht daher in der Stabilisierung der In­
frastruktur eine wesentliche Aufgabe der Jugendpolitik. 

3.2 
Die Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind wichtige 
Partner in der Bildungsförderung junger Menschen. 
Durch eine verbesserte Zusammenarbeit der Jugendhilfe 
mit den Schulen und anderen Bildungsträgern vor Ort 
sollen die Rahmenbedingungen für eine gute Bildung al­
ler jungen Menschen nachhaltig verbessert werden (Eta­
blierung kommunaler Bildungslandschaften). Das Land 
Nordrhein-Westfalen sieht seine Aufgabe darin, hierfür 
den notwendigen politischen Rahmen zu gestalten und 
Fördermittel bereitzustellen. 

3.3 
Junge Menschen sollen mehr Möglichkeiten erhalten, 
sich durch kulturelle und medienbezogene Angebote 
weiterzuentwickeln. Das Land Nordrhein-Westfalen 
sieht kulturelle und Medienbildung als einen zentralen 
Kompetenzbereich, der die Entwicklung der Persönlich­
keit von jungen Menschen und deren Integration in die 
Gesellschaft fördert. Aufgabe des Landes ist es daher, 
die mit diesen Kompetenzen verbundenen Förderberei­
ehe deutlich auszubauen. 

3.4 
Junge Menschen, die bisher weniger im Zentrum der 
Aufmerksamkeit der Kinder- und Jugendarbeit stehen, 
sollen stärker Berücksichtigung finden. Hierzu ist es nö­
tig, die Kinder- und Jugendarbeit für die Integration von 
Jugendlichen mit Behinderungen zu öffnen. Das Land 
Nordrhein-Westfalen betrachtet es als seine Aufgabe, 
hierfür die erforderlichen Impulse zu geben und Projekt­
mittel für entsprechende Angebote der Jugendhilfe be­
reitzustellen. 

3.5 
Ein zentrales Thema der Entwicklung unserer Gesell­
schaft ist die Integration von Menschen mit Migrations­
hintergrund. Gerade im Kindes- und Jugendalter werden 
die Weichen für eine gelingende Integration gestellt. Das 
Land Nordrhein-Westfalen sieht es daher als seine Auf­
gabe an, die Integration im Rahmen der Kinder- und Ju­
gendarbeit noch intensiver zu fördern. Für die Entwick­
lung geeigneter Angebote werden daher zusätzliche För­
dermittel bereitgestellt. 

3.6 
Junge Menschen sollen noch besser vor Gewalt und an­
deren Risiken geschützt werden. Hierzu bedarf es der 
Schaffung eines gewaltpräventiven Klimas in der Gesell­
schaft und der Stärkung risikominimierender Angebote. 
Das Land N ordrhein-Westfalen leistet durch die Bereit­
stellung von Mitteln zur Durchführung entsprechender 
Angebote einen maßgeblichen Beitrag. 

3.7 
Junge Menschen sollen stärker an der Gestaltung der 
Gesellschaft mitwirken und ihre Ideen und Vorstellun­
gen einbringen. Hierfür brauchen sie verbesserte Rah­
menbedingungen. Das Land Nordrhein-Westfalen sieht 
seine Aufgabe darin, durch die Sicherung und den Aus­
bau der auf verbesserte Partizipation junger Menschen 
abzielenden Infrastruktur der Kinder- und Jugendarbeit 
und insbesondere durch einen Ausbau der Jugendfrei­
willigendienste diese Rahmenbedingungen zu verbes­
sern. 

3.8 
Nach wie vor gilt, dass Angebote der Kinder- und Ju­
gendarbeit auf die unterschiedlichen Erwartungen und 
Bedürfnisse von Mädchen und Jungen eingehen müssen. 
Es bedarf auch weiterhin starker Impulse zum Ausbau 
der geschlechterdifferenzierten Kinder- und Jugendar-· 
beit sowie der besseren Berücksichtigung von Aspekten 

des Gender Mainstreaming in allen Angeboten. Das 
Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die in diesem Be­
reich engagierten Träger durch eine Stabilisierung der 
Förderung und ermöglicht neue Projekte zur Weiterent­
wicklung dieses Themenfeldes. 

Über diese Ziele hinausgeht das Land Nordrhein-West­
falen davon aus, dass die im Kinder- und Jugendförde­
rungsgesetz des Landes definierten Querschnittsaufga­
ben im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe Berück­
sichtigung finden. Dies umfasst auch Aufgaben, die sich 
aus der fachpolitischen Debatte ergeben, wie z. B. die 
Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendli­
chen im Rahmen der Angebote der Kinder- und Jugend­
arbeit. 

4. 
Förderbereiche 

Um die genannten Ziele zu erreichen und die hierzu not­
wendigen Aufgaben zu erfüllen, umfasst der Kinder- und 
Jugendförderplan (2011 - 2015) die nachstehenden För­
derbereiche. Damit wird deutlich, wie die Schwerpunkt­
setzungen konkret erfolgen werden. 

Förderbereich I: Förderung der Kinder- und Jugendar­
beit / internationale Jugendarbeit -
Kommunale und regionale Angebote 
sichern und qualifizieren 

Eine gute und gelingende Kinder- und Jugendarbeit 
braucht Träger, die aufgrund ihrer Nähe zu Kindern und 
Jugendlichen dazu in der Lage sind, Bedarfslagen der 
Weiterentwicklung von Kinder- und Jugendarbeit zu 
identifizieren und in eine veränderte Praxis umzusetzen. 
Dabei bilden die Offene Kinder- und Jugendarbeit als 
stärker örtlich bezogenes Angebot und die verbandliehe 
Jugendarbeit als stärker an Interessen und Werten orien­
tiertes Angebot die tragenden Säulen der Kinder- und 
Jugendarbeit. Denn Selbstorganisation, Interessenver­
tretung, konkretes Mitgestalten und die Unterstützung 
bei Alltagsfragen sind Bestandteile der Kinder- und Ju­
gendarbeit der Verbände und der offenen Einrichtungen. 
Sie tragen damit wesentlich zur Bildung und Entwick­
lung junger Menschen.bei. 

Zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit unterstützt 
das Land offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit 
sowie die Jugendverbandsarbeit durch die Gewährung 
fachbezogener Pauschalen. In Regionen, die überdurch­
schnittliche soziale Problemlagen aufweisen, werden 
Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
eine zusätzliche Unterstützung erhalten. Das Land 
N ordrhein-Westfalen erwartet von den Trägern, dass 
diese die Jugendarbeit im Sinne der Zielsetzungen des 
Kinder- und Jugendförderungsgesetzes sowie den Zielen 
dieses Kinder- und Jugendförderplans weiterentwickelt. 

Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung der 
Kinder- und Jugendarbeit für die Bildung und das Auf­
wachsen junger Menschen sieht das Land Nordrhein­
Westfalen einen wesentlichen Schwerpunkt in der ver­
besserten Zusammenarbeit mit anderen Institutionen der 
Bildung - insbesondere den Schulen (Etablierung kom­
munaler Bildungslandschaften). Daher werden zusätzli­
che Mittel zum Ausbau dieser Kooperation vor Ort be­
reitgestellt. 

Zudem stellt die Globalisierung neue Anforderungen an 
junge Menschen. Daher werden die Mittel für· die inter­
nationale Jugendarbeit und für Nachhaltigkeitsprojekte 
verstärkt. Das Land Nordrhein-Westfalen erwartet von 
den Trägern der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, 
dass diese insbesondere solche jungen Menschen an in­
ternationale Projekte heranführen, die sonst kaum Mög­
lichkeiten der Beteiligung haben, damit auch sie entspre­
chende Erfahrungen sammeln können. 

Förderbereich H: Kulturelle Jugendbildung / Medien­
kompetenz 
Medien- und Kulturland NRW 

Kulturelle Kompetenzen und die Fähigkeit, mit Medien 
kritisch und kreativ umgehen zu können, gehören schon 
heute zu den Schlüsselkompetenzen. Die kulturelle Bil­
dung leistet einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeits­
bildung, indem sie Selbstrefiexion und Selbstinszenie­
rung fördert. Sie fördert das ästhetische Empfinden,· die 
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kulturelle Eigeninitiative und das soziale Verhalten. Sie 
schafft damit bei jungen Menschen auch die Vorausset­
zungen, kreativ und engagiert an der Berufswelt und 
dem gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. 

Freizeit, Beruf und Meinungsbildung sind heute stark 
mit der Nutzung von Medien verbunden. Die Förderung 
von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen 
hilft diesen, Medien praktisch zu nutzen, kreativ anzu­
wenden und Medieninhalte kritisch im Hinblick auf ihre 
Aussagen und Wirkungen zu bewerten. Ohne Medien­
kompetenz ist gesellschaftliche Teilhabe und beruflicher 
Erfolg kaum mehr denkbar. 

Zur Förderung der kulturellen Bildung und der Medien­
kompetenz werden Träger unterstützt, die in der kultu­
rellen Jugendbildung und Medienarbeit aktiv sind. Das 
Land Nordrhein-Westfalen erwartet von diesen Trägern, 
dass sie Angebote für Kinder und Jugendliche bereit 
stellen und Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit für 
die Aufgaben der Vermittlung kultureller Bildung und 
Medienbildung qualifizieren. Dabei soll das gesamte 
Spektrum der kulturellen Arbeit und der Mediensparten 
Gegenstand der Aktivitäten sein. 

Vor dem Hintergrund der großen Bedeutung von Kultur 
und Medien für die Bildung setzt das Land Nordrhein­
Westfalen hier einen weiteren Schwerpunkt bei der För­
derung von Projekten. Mit dem Projektbereich "Jugend­
kulturland NRW" soll eine neue Entwicklungsdynamik 
in der kulturellen Bildung initiiert werden, die u. a. auch 
diejenigen jungen Menschen in den Blick nimmt, die bis­
lang nicht im ZentrU1TI der Jugendkulturarbeit stehen. 
Insbesondere sollen sozial benachteiligten jungen Men­
schen verbessert Wege in die kulturelle Bildung geöffnet 
werden. Mit dem Projektbereich "Fit für die mediale Zu­
kunft" soll es gelingen, die Vermittlung von Medienkom­
petenz stärker im Gesamtprofil der Angebote der Ju­
gendarbeit zu verankern. 

Förderbereich In: Chancengleichheit / Integration / 
Inklusion 
Toleranz und Vielfalt fördern 

Nordrhein-Westfalen ist ein Land, das seiner nachwach­
senden Generation vielfältige Möglichkeiten der gesell­
schaftlichen und beruflichen Integration bietet. Aller­
dings sind die Chancen von jungen Menschen ungleich 
verteilt. Noch immer wirkt sich die soziale Herkunft 
stark auf die Möglichkeiten zur Bildung, zur Teilhabe 
und auf den späteren beruflichen Erfolg aus. Das Land 
Nordrhein-Westfalen will auf dem Weg in die Zukunft 
alle jungen Menschen mitnehmen. Die erfolgreiche Zu­
kunft dieses Landes hängt von einer gut qualifizierten 
und gebildeten jungen Generation ab. . 

Aus diesem Grund ist es eines der wichtigsten Ziele, die 
sich u. a. aus sozialer Benachteiligung ergebenden 
schlechteren Chancen durch Qualifizierung, Bildung und 
präventive Hilfen auszugleichen. Dazu gehören auch 
entsprechende Angebote in der Kinder- und Jugendar­
beit. Die Träger der Jugendsozialarbeit haben die Auf­
gabe, solche passgenau auf die Bedürfnisse benachteilig­
ter junger Menschen zugeschnittene Bildungsangebote 
und präventive Ansätze der Förderung zu entwickeln 
und anzubieten. Da die Herausforderungen in diesem 
Bereich in den letzten Jahren weiter gewachsen sind und 
auch noch weiter wachsen werden, ist es erforderlich, 
die Jugendsozialarbeit an der Nahtstelle zu Schule und 
il.,rbeitsmarkt konzeptionell weiterzuentwickeln und 
auszubauen. Das Land Nordrhein-Westfalen knüpft an 
die Förderung die Erwartung, dass die Träger al1 der 
Entwicklung und Umsetzung eines verbesserten Uber­
gangs systems mitwirken. 

Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung der In­
tegration von jungen Menschen mit Migrationshinter­
grund und der Inklusion junger Menschen mit Behinde­
rung setzt das Land Nordrhein-Westfalen hier zwei För­
derschwerpunkte: 

Mit dem Förderbereich "Integration als Chance" sollen 
zielgerichtet Angebote für junge Menschen mit Migrati­
onshintergrund gefördert werden, die nachhaltig zur 
besseren gesellschaftlichen und beruflichen Integration 
führen und die das interkulturelle Verständnis in unse­
rer Gesellschaft fördern. 

Vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonven­
ti on aus dem Jahr 2006 sollen mit dem Förderschwer­
punkt "Teilhabe junger Menschen mit Behinderungen" 
die Träger der Jugendhilfe dafür gewonnen werden, ihre 
Angebote gezielt auch für junge Menschen mit Behinde­
rungen zu öffnen. Das Land Nordrhein-Westfalen knüpft 
an diesen Schwerpunkt die Erwartung, dass über solche 
Projekte die Offnung der Jugendarbeit und Jugendsozi­
alarbeit für die Belange junger Menschen mit Behinde­
rung gelingt. 

Schließlich widmet das Land Nordrhein-Westfalen dem 
Aufwachsen junger Menschen und ihrer Persönlichkeits­
und Identitätsentwicklung besondere Aufmerksamkeit. 
Durch soziale Teilhabe soll Chancengleichheit realisiert 
sowie Toleranz und Vielfalt, etwa in Bezug auf gleichge­
schlechtliche Lebensformen gelebt und selbstverständ­
lich werden. 

Förderbereich IV: Prävention gesellschaftlicher und in­
dividueller Risiken 
Junge Menschen stärken - Gewalt 
vermeiden 

Heute aufzuwachsen ist für Kinder und Jugendliche in 
NRW mit vielen Chancen und in den meisten Fällen 
auch mit einer guten sozialen Absicherung verbunden. 
Aber es gibt auch Risiken, die den Prozess des Auf­
wachsens und der Persönlichkeitsbildung gefährden. 
Gewalt als Opfer zu erfahren oder als Täter auszuüben, 
in prekären Familienverhältnissen aufzuwachsen, ex­
zessiver Alkoholkonsum, der Konsum von Tabak, 
Suchtprobleme sowie die :N'utzung nicht altersadäqua­
ter Medien sind nur einige der Problemlagen von jun­
gen Menschen, die ein gelingendes Aufwachsen beein­
trächtigen können. 

Es ist daher ein wichtiges Ziel der Politik des Landes 
Nordrhein-Westfalen, solchen Risiken mit präventiven 
Ansätzen entgegenzuwirken und dort, wo Risiken bereits 
zu Gefährdungen geworden sind, Hilfe anzubieten. Dies 
dient auch dem Ziel, die gesellschaftlichen Folgekosten 
nicht gelingender gesellschaftlicher Integration mög­
lichst weitgehend zu reduzieren. Gefördert werden daher 
u. a. Träger, die Angebote für straffällig gewordene Ju­
gendliche anbieten, Projekte im Bereich der Fußball­
Fan-Arbeit oder Maßnahmen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen. 

Junge Menschen sind eine wichtige Zielgruppe für extre­
mistische Agitation. Daher ist es wichtig, sie über anti­
demokratische und extremistische Denkweisen aufzu­
klären. Durch präventive Angebote der Jugendarbeit 
und Jugendsozialarbeit soll extremistischen Tendenzen 
entgegengewirkt werden. Junge Menschen sollen in ihrer 
Persönlichkeit und demokratischen Grundeinstellung 
gestärkt werden. 

Förderbereich V: Mädchen- und Jungenarbeit / Gender 
Mainstreaming 
Mädchen und Jungen: Gleiche Rechte, 
gleiche Chancen 

Jungen und Mädchen sind nicht gleich. Sie haben un­
terschiedliche Interessen und Bedürfnisse. Sie mit glei­
chen Chancen an Bildung und gesellschaftlicher Teil­
habe zu versehen kann daher nur gelingen, wenn diese 
Unterschiede in der Kinder- und Jugendarbeit erkannt 
und zum Ausgangspunkt pädagogischen Handeins ge­
macht werden. Eine gendergerechte Förderung durch 
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe ist daher eine 
wesentliche Voraussetzung für gleiche Zugangschancen 
zu den Bildungsressourcen und zur gesellschaftlichen 
Teilhabe. 

Es ist daher das Ziel des Landes Nordrhein-Westfalen, 
die Kinder- und Jugendhilfe so weiterzuentwickeln, dass 
in allen Angeboten die unterschiedlichen Bedürfnisse 
von Mädchen und Jungen tragende Elemente der Kon­
zeptionen sind. Daher werden überörtlich wirkende Trä­
ger für geschlechtsspezifische und am Gender Mainstre­
aming orientierte Kinder- und Jugendarbeit gefördert. 
An diese Förderung knüpft das Land Nordrhein-Westfa­
len die Erwartung, dass diese Träger Konzepte entwi­
ckeln und anbieten, die auf die Entwicklung einer ge­
schlechtersensiblen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 
hinwirken. 
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Um darüber hinaus weitere Impulse für dieses Ziel zu 
ermöglichen, werden zusätzliche Projektmittel bereitge­
stellt. Es werden Angebote gefördert, die neue Ansätze 
der geschlechtsspezifischen Kinder- und Jugendarbeit 
entwickeln und erproben, bzw. zu einer stärkeren Ver­
breitung von geschlechtspezifischen Angeboten der Kin­
der- und Jugendarbeit beitragen. 

Förderbereich VI: Jugendfreiwilligendienste 
Chance für Engagement und Bildung 

Junge Menschen wollen sich für die Gesellschaft enga­
gieren. Sie tragen Verantwortung und nehmen ehren­
amtliche Aufgaben wahr. Sie sind auch bereit zu ei­
nem längerfristigen Engagement - wie das Interesse an 
den Jugendfreiwilligendiensten zeigt. Die Teilnahme 
junger Menschen am Freiwilligen Okologischen Jahr 
oder am Freiwilligen Sozialen Jahr bringt nicht nur 
einen gesellschaftlichen Gewinn, sondern gibt jungen 
Menschen auch neue Impulse für ihre persönliche Ent­
wicklung. 

Vor dem Hintergrund einer wachsenden Bedeutung des 
ehrenamtlichen Engagements in der Gesellschaft und der 
Tatsache, dass viele junge Menschen gern die Möglich­
keit zum Absolvieren eines Jugendfreiwilligenjahres 
wahrnehmen, erhöht das Land N ordrhein-Westfalen die 
bisher für das Freiwillige Ökologische Jahr zur Verfü­
gung stehenden Mittel und schafft eine eigene Förderpo­
sition für die Qualifizierung der Jugendfreiwilligen­
dienste durch Bildungsarbeit. . 

Förderbereich VII: Besondere Maßnahmen und Pro­
jekte zur Erprobung zukunftswei­
sender Initiativen 

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die 
Anforderungen und Ansprüche an die Kinder- und Ju­
gendarbeit entwickeln sich stetig weiter. Um immer wie­
der passgenaue Antworten auf sich neu stellende Fragen 
zu finden, bedarf es eines Instruments, das die Erpro­
bung neuer, experimenteller oder .zukunftsweisender 
Ansätze ermöglicht. 

Das Land Nordrhein-Westfalen verbindet mit der Be­
reitstellung der Fördermittel die Erwartung, dass die 
Träger entsprechende Angebotsformen und konkrete 
Angebote zur Weiterentwicklung der Kinder- und Ju­
gendarbeit konzipieren und erproben. 

Förderbereich VIII: Wissenschaftliche Arbeiten im 
Forschungsfeld 
Kinder und Jugendhilfe 

Die Kinder- und Jugendhilfe muss.sich täglich den An­
forderungen der Praxis stellen. Viele Entwicklungslinien 
lassen sich jedoch nicht aus den Anforderungen der Pra­
xis allein ableiten. Hierzu bedarf esder Praxisforschl.mg, 
die dabei hilft, längerfristige Entwicklungstrends recht­
zeitig zu erkennen und in den Angeboten berücksichti­
gen zu können. Wissenschaftliche Forschung hilft, die 
Kinder- und. Jugendhilfe in ihrer Entwicklung besser 
planen zu können. Zusätzlich bedarf es eines intensiven 
Dialogs zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis. 

Das Land Nordrhein~Westfalen verbindet mit der Förde­
rung die· Erwartung, dass damit die Entwicklungserfor­
dernisse der Praxis früher erkennbar werden und zusätz­
liche Impulse möglich sind. 

Förderbereich IX: Investitionen 

Kinder- und Jugenda.rbeit braucht Orte. Räumlichkeiten 
und Außenflächen der Einrichtungen der Jugendarbeit 
sind eine materielle Basis gelingender Kinder- und Ju­
gendhilfe. Diese Orte der Kinder- und Jugendarbeit wei­
ter auszubauen, zu verbessern und auf den neusten 
Stand zu bringen ist eine Aufgabe, zu der das Land ei­
nen Beitrag leistet. 

Vor dem Hintergrund ständig wachsender Anforderun­
gen an diese Grundlage der Kinder- und Jugendarbeit 
stellt das Land' zusätzliche Mittel für den Erhalt und 
Ausbau von überörtlichen und besonders innovativen 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit zur Verfü­
gung. 

Förderbereich X: Sonderurlaubsgesetz 

Die Kinder- und Jugendarbeit ist in NRW erfolgreich -
nicht zuletzt dank des vielfältigen ehrenamtlichen Enga-

gements der Mitglieder von Verbänden und Vereinen der 
Kinder- und Jugendarbeit. Um dieses Engagement zu er­
leichtern, können Beschäftigte Sonderurlaub auf gesetz­
licher Basis für ihre Arbeit in der Kinder- und Jugend­
arbeiterhalten. Der damit verbundene Verdienstausfall 
kann ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Mit der 
Bereitstellung der Fördermittel soll dieses ehrenamtliche 
Engagement unterstützt werden. 

5. 
Grundsätze der Förderung 

Die Förderung der beschriebenen Handlungsfelder ist 
entsprechend dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB 
VIII) vorrangig eine Aufgabe der örtlichen Träger der öf­
fentlichen Kinder- und Jugendhilfe. Das Land unter­
stützt sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben (§ 82 
Abs. 2 SGB VIII). Hierzu bedarf es auch auf kommunaler 
Ebene einer Verlässlichkeit und Planungssicherheit für 
die Träger (vgl. § 15 Abs. 4 Kinder- und Jugendförde­
rungsgesetz). Soweit die örtlichen Träger der öffentli­
chen Jugendhilfe Zuwendungen für Maßnahmen erhal­
ten, haben sie sicherzustellen, dass die Maßnahmen Be­
standteil der örtlichen Jugendhilfeplanung sind und ihr 
Finanzanteil in einem angemessenen Verhältnis zu den 
Landesmitteln steht. Daraus ergibt sich eine stärkere 
Verzahnung der Fördermittel des Landes und der Kom­
munen. 

Das Land gewährt auf der Grundlage dieses Kinder- und 
Jugendförderplans nach den Bestimmungen des Haus­
halts gesetzes fachbezogene Pauschalen. Darüber hinaus 
werden auf der Grundlage der §§ 23 und 44 Landeshaus­
haltsordnung (LHO), einschließlich der dazu ergangenen 
Verwaltungsvorschriften, Zuwendungen für Leistungen 
in der Jugendhilfe, bezogen auf die in den §§ 10 bis 14 
des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes genannten 
Förderbereiche gewährt. 

Das Förderverfahren richtet sich nach den jeweils gel­
tenden Richtlinien zum Kinder- und Jugendförderplan. 
Bewilligungsbehörden sind i. d. R. die Landesjugendäm­
ter bei den Landschaftsverbänden Rheinland und West­
falen-Lippe. Für die Träger der Offenen Kinder- und Ju­
gendarbeit sind die örtlichen Träger der öffentlichenJu­
gendhilfe Bewilligungsbehörden. 

Die Förderung von landesweiten oder regionalen Ein­
richtungen / Angeboten erfolgt unter der Prämisse der 
Bereitschaft der Träger, den Wirksamkeitsdialog zu füh­
ren und Zielvereinbarungen zu schließen. Wirksamkeits­
dialog und Zielvereinbarung sollen durch kritische Re­
flexion neue Impulse für die Ausrichtung der Arbeit in 
den Einrichtungen und Angeboten geben und flexible 
Reaktionen auf. notwendige Anpassungen ermöglichen. 
Sie sollen schließlich einen effektiven, wirksamen und 
zielgenauen Einsatz der Fördermittel sicherstellen. Die 
Durchführung obliegt den Landesjugendämtern auf der 
Grundlage der Entscheidungen der Obersten Landesju­
gendbehörde, soweit diese nicht abweichende Regelun­
gen trifft. 

Nachrichtlich: 

Übersicht über Einzelpositionen des Kinder- und Ju­
gendförderplans 

I H'örderbereich I 

Pos. 1.1 Förderung der Kinder-
und Jugendarbeit, Jugendver-
bandsarbeit, Ring politischer 
Jugend 51.210.000 € 

Pos. 1.2 Projektförderung, insb. 
Initiativgruppenarbeit, Kommu-
nale Bildungslandschaften, Inter-
nationale Jugendarbeit, Partizi-
pation 7.280.000 € 

Summe 58.490,000 € 
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Förderbereich II 

Pos. 2.1 Einrichtungen und Ange-
bote der kulturellen Bildung und 
der Medienpädagogik 4.035.000 € 

Pos. 2.2 Projektförderung, insb. 
Jugendkulturland NRW, Fit für 
die mediale Zukunft 2.800.000 € 

Summe 6.835.000 € 

Förderbereich.III 

Pos. 3.1 Förderung insb. der Ju-
gendsozialarbeit 13.960.000 € 

Pos. 3.2 Projektförderung, insb. 
Integration .alsChance, Teilhabe 
junger Menschen mit Behinde-
rung 3.500.000 € 

Summe 17.460.000 € 

I Förderbereich IV 

Pos. 4.1 Förderung von Einrich-
tungen und Angeboten des Kin-
der~ und Jugendschutzes, insb. 
AJS, Brücke- und Fußball-Fan-
Projekte 2.185.000 € 

Pos. 4.2 Projektförderung, Prä-
ventive Angebote inder Kinder-. 
und Jugendhilfe, Jugendschutz 2.080.000 € 

Summe 4.265.000 € 

Förderbereich V 

Pos. 5.1 Fachstellen der Mädchen-
und Jungenarbeit 540,000 € 

Pos. 5.2 Projektförderung ge-
schlechtsspezifischer Angebote in 
der Kinder:- und Jugendarbeit 650.000 € 

Summe 1.190.000 € 
---

Förderbereich VI 

Pos. 6.1 Freiwilliges Ökologisches 
Jahr 1.500.000 € 

Pos .. 6.2 Qualifizierung der Ju-
gendfreiwilligendienste durch 
Bildurigsarbeit 1.900.000 € 

Summe 3.400.000 € 

Förderbereich VII 

Pos. 7 Besondere Maßnahmen und 
Projekte zur Erprobung zukunfts-
weisender Initiativen 2.275 .. 000 € 

Summe 2.275.000 € 

Förderbereich VIII 

Pos. 8 Forschungspa.rtnerschaften 
I-projekte 1.350.000 € 

Summe 

Förderbereich IX 

Pos. 9 Investitionen 3.000.000 € 

Summe 3.000.000 € 

Förderbereich X 

Pos. 10 Förderung nach dem Son~ 
derurlaubsgesetz 

Summe 

Kinder- und Jugendförderplan 
insgesamt 

1.960.000 € 

1.960.000 € 

100.225.700 € 

- MBl. NRW. 2011 S. 210 

24 
Bestandszahlen gem.§ 3 Abs. 3 Satz 1 FIüAG 

zum 1.1. 2011 
Bek. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales 

v. 16.5.2011 

Aufgrund des § 4 Abs. 3 Satz 3 des Flüchtlingsaufnah­
megesetzes (FlüAG) wird bekannt gemacht: 

Bestand gern. § 3 Abs.3 Satz 1 zum 1.1. 2011: 

Nr. 1: 10.330 Personen 
Nr.2: 
Nr.3: 
Nr. 4: 390 Personen 

- MBl. NRW. 2011 S. 214 

26 
Grundsätze der Kostenerstattung im Zusammen­
hang mit Abschiebungen ausreisepflichtiger aus­

ländischer Staatsangehöriger 
RdErl.d. Ministeriums für Inneres und Kommunales 

- 15~39.22.01-5 
v. 23.5.2011 

Der RdErl. Grundsätze der Kostenerstattung im Zusam­
menhang mit Abschiebungen ausreisepfiichtigerauslän­
diseher Staatsangehöriger vom 5.12.2008 (MBl. NRW. 
S. 592/SMBl. NRW.26), wird wie folgt geändert: 

Nummer 4.3 Stundung von Abschiebungskosten gern. 
§ 59 Landeshaushaltsordnung erhält folgende Fassung: 

,,4.3 
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Abschie­
bungskosten 

Die Stundung,. Niederschlagung oder der Erlass von Ab­
schiebungskosten richtet sich nach § 59 Landeshaushalts­
ordnung (LHO) und den hierzu ergangenen Regelungen. 

Verwiesen wird insbesondere auf die Verordnung zur 
Übertragung von Befugnissen nach den §§ 57 bis 59 LHO 
im Geschäftsbereich des Innenministeriums des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 28.10. 2008 (SGV NRW 631) 
und Ziff. 3.1.2 der VV zu § 9 LHO (Mitwirkung der Be­
auftragten für den Haushalt)." 

- MBl. NRW. 2011 S. 214 

7861 
Richtlinien 

über die Gewährung von Zuwendungen 
für Investitionen in landwirtschaftlichen 

Betrieben im Rahmen des 
Agrarinvestitionsförderungsprogramms (AFP) 

RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Naturschutz und Verbraucherschutz 

II-3 - 2114/11-
v. 10.5.2011 
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Der RdErl. v. 26.3.2007 (MB I. NRW. S. 344), zuletzt ge­
ändert durch RdErL v. 28.4.2010 (MBL NRW. S. 329), 
wird wie folgt geändert und ergänzt: 

1. 
Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der dritte Spiegelstrich erhält folgende Fassung: 

,,-Verordnung (EG) Nr. 65/2011 der Kommission vom 
27.1. 2011 (AbI. L 25 vom 28.1. 2011 S. 8) mit Durch­
führungsbestimmungen zur Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005 des Rates hinsichtlich der Kontrollver­
fahren und der Einhaltung anderweitiger Verpflich­
tungen bei Maßnahmen zur Förderung der Entwick­
lung des ländlichen Raums.". 

b) Der letzte Absatz erhält folgende Fassung: 

2. 

"Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung be­
steht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbe­
hörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens so­
wie nach zusätzlichen, durch das Ministerium festzu­
legenden Auswahlkriterien im Rahmen der verfügba­
ren Haushaltsmittel. " 

Nummer 3.2.2 erhält folgende Fassung: 

,,3.2.2 
Investitionen zur Erhöhungen der Produktionskapazitä­
ten im Bereich der Mastschweine- und Mastgeflügelhal­
tung können nur gefördert werden, wenn der gesamte 
Tierbestand des B,etriebsz\veigs nach .ll..J-bschluss der IVlaß~ 
nahme nach den Anforderungen der Anlage 4 gehalten 
wird.". 

3. 
Es werden folgende Nummern 3.2.3 bis 3.2.5 neu einge­
fügt: 

,,3.2.3 
Investitionen im Bereich der Legehennenhaltung können 
nur gefördert werden, wenn der gesamte Tierbestand des 
Betriebszweigs nach Abschluss der Maßnahme nach den 
Anforderungen der Anlage 4 gehalten wird. 

3.2.4 
Investitionen im Bereich der Tierhaltung können nur ge­
fördert werden, wenn der. im Wirtschaftlichkeitsnachweis 
nach Nummer 6.1.2 im Ziel prognostizierte Viehbesatz 2,0 
Großvieheinheiten (GVE) je ha landwirtschaftlich genutz­
ter Fläche nicht übersteigt. Liegen Gülleabnahmeverträge 
mit anderen Landwirten oder einer Güllebörse vor, wird 
dies bei der Berechnung der GVE berücksichtigt. Die an­
fallenden tierischen Exkremente müssen jedoch mehr als 
die Hälfteauf den selbst bewirtschaftetenFlächenausge­
bracht werden. Für die Ermittlung des Viehbesatzes gilt 
der Umrechnungsschlüssel nach Anlage 5. 

3.2.5 
Eine Förderung im Bereich der Tierhaltung erfolgt nur, 
wenn der im Wirtschaftlichkeitsnachweis nach Nummer 
6.1.2 im Ziel prognostizierte Tierbestand des Betriebes 
die unteren Schwellenwerte der 4. BImSchV Anhang 
Nr. 7.1 Spalte 2 nicht überschreitet.". 

4. 
Es wird folgende Nummer 4.8 neu eingefügt: 

,,4.8 
Investitionen im Bereich der Pelztierhaltung. " . 

5. 
In Nummer 5.1 Satz 1 werden nach dem Wort "Rechts­
form" die Wörter "mit Sitz in Nordrhein-Westfalen" 
eingefügt. 

6. 
In Nummer 5.1.2 wird im letzten Absatz folgender Satz 3 
angefügt: 

"Die sonstigen Zuwendungsbestimmungen nach Num­
mer 8.1 gelten sowohl für Investor als auch für den Be­
treiber." . 

7. 
In Nummer 7.3 Satz 2 wird die Angabe ,,1.000.000 €" 
durch die Angabe" 750.000 €" ersetzt. 

8. 
Nummer 7.4.1 erhält folgende Fassung: 

" 7.4.1 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit nach Nummer 
2.1.1 
Es.kann ein Zuschuss von bis zu 15 % des förderungsfä­
higen Investitionsvolumens gewährt werden. 

In Betrieben des ökologischen Landbaus nach Verord­
nung (EG) Nr. 834/2007 und des dazugehörigen Folge­
rechts (Abl. L 189 vom 20.7.2007 S, 1) sowie für die Um­
stellung von Anbindehaltung auf Laufstallhaltung im 
Bereich der Milchviehhaltung kann ein Zuschuss von bis 
zu 25 % des förderfähigen Investitionsvolumens gewährt 
werden.". 

9. 
Nummer 7.4.2 erhält folgende Fassung: 

" 7.4.2 
Erfüllung besonderer Anforderungen nach Nr.2.1.2 
Es kann ein Zuschuss von bis zu 35 % des förderungsfä­
higen Investitionsvolumens gewährt werden. Im Bereich 
der Milchviehhaltung beträgt der Zuschuss bis zu 25 % 
des förderungsfähigen Investitionsvolumens, wenn im 
Zieljahr mehr als 150 Milchkühe gehalten werden. 

Der gesamte Tierbestand des geförderten Betriebszweigs 
muss nach Abschluss der Maßnahme nach den Anforde­
rungen der Anlage 4 gehalten werden.". 

10, 
Nummer 9.2.3 wird gestrichen. 

11. 
Nummer 9.2.4 wird die Nummer 9.2.3. 

12. 
Nummer 9.5 erhält folgendeFassung: 

,,9.5 
Zu beachtendeVorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendungen sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung 
des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der 
gewährten Zuwendungen gelten die VV zu .§ 44 LHO so­
wie die Bestimmungen nach der Verordnung (EG) 
Nr. 65/2011 in der jeweils gültigen Fassung,soweitnicht 
in diesen Förderrichtlinien Abweichungen verfügt wor­
den sind. Die Einhaltung der nach den Nummern 3.2.4 
und 3.2.5 genannten Obergrenzen ist Gegenstand der 
Verwaltungskontrollen nach Art. 24 Abs. 3 und 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 65/2011.". 

13. 
In der Anlage 2 erhält Nummer 6.4 folgende Fassung: 

,,6.4 
Sie sind verpflichtet, 

- eine ordnungsgemäße betriebswirtschaftliche Buch­
führung fortzuführen bzw. im Falle einer Existenz­
gründung nach Nummer 6.2 der Richtlinie die Ein­
richtung einer ordnungsgemäßen betriebswirtschaft­
lichen Buchführung .nachzuweisen und der Bewilli­
gungsstelle mindestens 3 Buchführungsabschlüsse 
vorzulegen. Die Buchführung muss mindestens dem 
BMELV-Jahtesabschluss (ohne. die Teile: Forderun­
genspiegel, Verbindlichkeitenspiegel, Einzelaufstel­
lung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu­
ten, Naturalbericht, ergänzende Angaben zum Unter­
nehmen und Persönliche Angaben) entsprechen. An 
Stelle des BMELV-Jahresabschlusses kann in Aus­
nahmefällen von der Bewilligungsbehörde auch die 
Vorlage eines steuerlichen Jahresabschlusses akzep­
tiert werden. 

- eine geprüfte Version des Jahresabschlusses an den 
Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein­
Westfalen als Landesbeauftragten spätestens sechs 
Monate nach Abschluss des Wirtschaftsjahres nach 
den Anweisungen der Bewilligungsstelle auf Daten­
träger zu übersenden. Die Vorlagepflicht beginnt mit 
dem auf den Abschluss der Maßnahme folgenden 
Wirtschaftsjahr. Als Abschluss der Maßnahme gilt 
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das Datum der Vorlage des Schlussverwendungs­
nachweises. Nach der Vorlage der Jahresabschlüsse 
von drei aufeinanderfolgenden Wirtschaftsjahren gilt 
die Buchführungsauflage als erfüllt. 

- sofern die Buchführungsauflage nicht oder nur teil­
weise erfüllt wird, wird die Zuwendung gekürzt und 
bereits. gezahlte Zuschüsse werden zurückgefordert. 
Die Kürzung kann bis zu 25 % der Zuwendung betra­
gen." 

14. 
In der Anlage 4 wird in Nummer 12 der erste Spiegel­
strich gestrichen. 

15. 
Die beigefügte Anlage wird Anlage 5. 

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentli­
chung in Kraft. 

Anlage 5 zum RdErL v. 26.3.2007 

Umrechnungsschlüssel für die Ermittlung des Viehbestandes 
nach Nummer 3.2.4 der Richtlinien 

Rinder 
Kälber (außer Mastkälber) und Rinder unter 6 Monaten 
Rinder von 6 Monaten bis 2 Jahren 
Rinder von mehr als 2 Jahren 
Mastkälber 

Schweine 
Ferkel 
Läufer (20-50 kg) 
Schlachtschweine (über 50 kg Lebendgewicht) 
Zuchtschweine 

Legehennen 
Sonstiges Geflügel 

Pferde 
unter 6 Monaten 
von mehr als 6 Monaten 

Ziegen (Muttertiere) 

Schafe (Mutterschafe) 
Schafe (außer Mutterschafe) von mehr als 1 Jahr 

Berechnungsgrundlage ist der Jahresdurchschnittsbestand 

0,300 GVE 
0,600 GVE 
1,000 GVE 
0,400 GVE 

0,020 GVE 
0,060 GVE 
0,160 GVE 
0,300 GVE 

0,003 GVE 
0,014GVE 

0,500 GVE 
1,000 GVE 

0,150 GVE 

0,150 GVE 
0,100 GVE 
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IH. 

Konzept der 3sat-Telemedienangebote 
"Onlineangebote 3sat.de und 3sat-Mediathek 

sowie Fernsehtextangebot3satText" 
Bek. des Zweiten Deutschen Fernsehens 

v.11.10.2010 

Gemäß § 11 f Abs. 7 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages 
vom 31. August 1991 (Anlage des Gesetzes vom 20. No­
vember 1991, GV. NRW. S. 408), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Dreizehnten Rundfunkänderungsstaatsver­
trages vom 20. November 2009 (Anlage des Gesetzes vom 
9. Februar 2010, GV. NRW. S. 144) und gemäß Artikel 7 
Abs. 1 des Zwölften Rundfunkänderungsstaatsvertrages 
(Anlage des Gesetzes vom 2. April 2009, GV. NRW. 
S. 199) wird darauf hingewiesen, dass im Amtsblatt für 
Schleswig-Holstein (Amtsbl. Schl.-H. 2010, S. 636) das 
Konzept der 3sat-Telemedienangebote für die Onlinean­
gebote 3sat.de und 3sat-Mediathek und das Fernsehtex­
tangebot 3satText sowie der Beschluss des ZDF-Fern­
sehrates zu diesen Telemedienangeboten vom 25. Juni 
2010 öffentlich bekannt gemacht worden ist. 

Mainz, den 11. Oktober 2010 

ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN 
- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Markus S c h ä c h t e r 
Intendant 
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Konzept der Phoenix-Telemedienangebote 
"Onlineangebot Phoenix.de 

sowie Fernsehtextangebot Phoenix -Text" 
Bek. des Zweiten Deutschen Fernsehens 

v. 11.10.2010 

Gemäß § 11 f Abs. 7 Satz 2. des Rundfunkstaatsvertrages 
vom 31. August 1991 (Anlage des Gesetzes vom 20. No­
vember 1991, GV. NRW. S.408), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Dreizehnten Rundfunkänderungsstaatsver­
trages vom 20. November 2009 (Anlage des Gesetzes vom 
9. Februar 2010, GV. NRW. S. 144) und gemäß Artikel 7 
Abs. 1 des Zwölften Rundfunkänderungsstaatsvertrages 
(Anlage des Gesetzes vom 2. April 2009, GV. NRW. 
S. 199) wird darauf hingewiesen, dass im Amtsblatt für 
Schleswig-Holstein (Amtsbl. Schl.-H. 2010, S, 636) das 
Konzept der Phoenix-Telemedienangebote für das On­
lineangebot Phoenix.deund das Fernsehtextangebot 
Phoenix-Text sowie der Beschluss des ZDF-Fernsehrates 
zu diesen Telemedienangeboten vom 25. Juni 2010 öf­
fentlich bekannt gemacht worden ist. 

Mainz, den 11. Oktober 2010 

ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN 
Anstalt des öffentlichen Rechts -

Markus Sc h ä c h t e r 
Intendant 
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3. Sitzung des Wahlausschusses der UnfaUkasse 
Nordrhein-Westfalen für die Sozialwahlen 2011 

Bek. d. Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 
v. 9.5.2011 

Die 3. Sitzung des Wahlausschusses der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen für die Sozialwahlen 2011 findet 
am 6. Juli 2011 ab 9.30 Uhr im NH Hotel Düsseldorf 
City-Nord, Raum Zürich, Münsterstraße 230-238, 40470 

Düsseldorf, statt. Der Wahlausschuss verhandelt, berät 
und entscheidet in öffentlicher Sitzung. 

Düsseldorf, den 9. Mai 2011 

Jochen J ahn 
Vorsitzender des Wahlausschusses 
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Jahresabschlüsse 2009 der Einrichtungen des 
LWL-PsychiatrieVerbunds Westfalen und der 

L WL Maßregelvollzugseinrichtungen Wesffalen 
Bek. d. Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

-AZ 65 78 04/2011-
v. 6.5.2011 

Die Jahresabschlüsse per 31.12.2009 der Einrichtungen 
des LWL-PsychiatrieVerbunds Westfalen und der LWL­
Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen des Land­
schaftsverbandes Westfalen-Lippe sind durch die zu­
ständige Gemeindeprüfungsanstalt N ordrhein-Westfalen 
(GPA NW) geprüft worden. 

Die abschließenden Vermerke der GPA NRW zu den Jah­
resabschlüssen sind im Internet 

unter http://\V\V\V .1"vl.org/L 'VL/Dei"_L \VL/Bekanntilla­
chungen öffentlich bekannt gemacht worden. 

Die Jahresabschlüsse können während der Dienststunden 
beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe in 48133 
Münster, Warendorfer Straße 25-27, Zimmer 15, und bei 
den Verwaltungen der L WL-Kliniken eingesehen werden. 

Überdrucke sind gegen Kostenerstattung direkt beim 
Landschaftsverband anzufordern. 

Münster, den 6. Mai 2011 

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes 

Westfalen-Lippe 

Dr. Wolfgang Kir sc h 
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Sitzungen der Fachausschüsse 
des Verwaltungsrates der VRR AöR 
Bek. d. Verkehrsbunds Rhein-Ruhr AöR 

v. 9.6.2011 

Zur Vorbereitung auf die Sitzung des Verwaltungsrates 
der VRR AöR am 7. Juli 2011 finden folgende Sitzungen 
der Fachausschüsse statt: 

Ausschuss für Tarif und Marketing 
Donnerstag, 30. Juni 2011, 10.00 Uhr, 
im Rathaus der Stadt Essen, Raum R. 2.20 

Ausschuss für Verkehr und Planung 
Freitag, 1. Juli 2011, 10.00 Uhr, 
im Rathaus der Stadt Essen, Raum R. 2.20 

Ausschuss für Investitionen und Finanzen 
Mittwoch, 6. Juli 2011, 10.00 Uhr, 
im Rathaus der Stadt Essen, Raum R. 2.20 

Die Tagesordnung für die Sitzung des Verwaltungsrates 
am 7. Juli 2011 wird in Kürze öffentlich bekannt ge­
macht. 

Essen, den 9. Juni 2011 

Ulrich H a 11 e r 
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Die CD-ROM wird als Doppel-CD "SGV. NRW. und 5MBl. NRW." herausgegeben. 

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 
aktuellen Stand. 

Im Abonnement kostet diese Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 € 
pro Jahr. 

Die aktuelle CD-Rom, Stahd Januar 2011, ist erhältlich. 

Das neue Bestellformular mit den neuen Preisen befindet sich im MBl. NRW.2010 Nr. 31, S. 753. 

Informationen zur CD-ROM finden Sie auch im Internet über das Portal https://recht.nrw.de 
Hinweis: 
Die Gesetz- und Verordnungsblätter,die Ministerialblä.tter, die Sammlung aller GeSetze und Verord­
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW; veröffentlich­
ten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des LandesNRW zur Verfügung. 

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen qua­
litativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das N ewsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de,dort: Newsletter anklicken. 

Einzelpreis dieser Nummer 3,30 Euro 
zuzÜgl. Porto- und Versandkosten 

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für 
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (0211) 9682/2 29, Tel. (0211) 9682/238 (8.00-12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf 

Bezugspreis halbjährlich 57,50 Euro (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 115,- Euro (Kalenderjahr), zahlbar im Voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres­
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen. 

ReklamationeIl über nicht erfolgte Lieferungen aus deni Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt. 

In den Bezugs- und Efnzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14. UStG enthalten. 
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax: (0211) 9682/2 29, Tel. (0211) 9682/2 41, 40237 Düsseldorf 

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages in welcher Form auch immer - bitten wir abzusehen. Die Lieferungen-erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Ministerialblattes für das Land Nordrhein-Westfalen möglichst innerhalb 
eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzubeugen. Wenn nicht 

innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht. 
Herausgeber: Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf 

Herstellung und Vertrieb im Namen un~ für Rechnung des Herausgebers: A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf 
Druck: TSB Tiefdruck Schwann-Bagel, Düsseldorf und Mönchengladbach 
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